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10323 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bundesgesetz, mit dem die Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das 
Bundesgesetz über die personellen Maßnahmen aufgrund der Modernisierung der Steuer- 
und Zollverwaltung, das Bundesgesetz über die Prüfung lohnabhängiger Abgaben und 
Beiträge, das Bundesgesetz über die Schaffung eines Amtes für Betrugsbekämpfung, das 
Alkoholsteuergesetz, das Amtshilfe-Durchführungsgesetz, das 
Bodenschätzungsgesetz 1970, das Digitalsteuergesetz 2020, das 
Einkommensteuergesetz 1988, das Finanzprokuraturgesetz, das Gebührengesetz 1957, das 
Glücksspielgesetz, das Kommunalsteuergesetz 1993, das Kontenregister- und 
Konteneinschaugesetz, das Kraftfahrzeugsteuergesetz, das Normverbrauchsabgabegesetz, 
das Punzierungsgesetz 2000, das Zollrechts-Durchführungsgesetz, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz und das 
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz geändert werden (2. Finanz-
Organisationsreformgesetz – 2. FORG) 

 

Änderungen in der Plenarsitzung des Nationalrates 
 
Der Nationalrat hat anlässlich der Beschlussfassung im Gegenstand folgende Änderungen 

beschlossen: 

1. Art. 20 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Z 1a wird folgende Z 1b eingefügt: 

»1b. § 733 Abs. 7 wird durch folgende Abs. 7 bis 14 ersetzt: 

„(7) Die nach den Abs. 1, 2 und 5 gestundeten verzugszinsenfreien Beiträge sind spätestens 
am 15. Jänner 2021 einzuzahlen. Wird glaubhaft gemacht, dass diese Beiträge teilweise oder zur 
Gänze wegen der Coronavirus-Pandemie aus Gründen der Unternehmensliquidität zu diesem 
Zeitpunkt nicht entrichtet werden können, so sind die noch nicht entrichteten Beiträge auf 
Antrag in elf gleichen Teilen vom Dienstgeber jeweils zum 15. eines Monates beginnend mit 
Februar 2021 verzugszinsenfrei einzuzahlen. Die Dreitagesfrist nach § 59 Abs. 1 findet jeweils 
Anwendung. 

(8) Für Beiträge für die Beitragszeiträume Mai bis Dezember 2020 können dem 
Dienstgeber auf Antrag bis zu drei Monaten Stundungen und bis längstens Dezember 2021 
Ratenzahlungen gewährt werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass diese Beiträge wegen der 
Coronavirus-Pandemie aus Gründen der Unternehmensliquidität nicht entrichtet werden 
können. 

(9) Die Abs. 7 und 8 gelten nicht für Beiträge, für die der Dienstgeber auf Grund von 
Kurzarbeit, Freistellung nach § 735 oder Absonderung nach § 7 des Epidemiegesetzes 1950 
einen Anspruch auf Beihilfe, Erstattung oder Vergütung durch den Bund oder das 
Arbeitsmarktservice hat. Diese Beiträge sind verzugszinsenfrei bis zum 15. des auf die 
Beihilfen-, Erstattungs- oder Vergütungsauszahlung zweitfolgenden Kalendermonates 
einzuzahlen. Die Dreitagesfrist nach § 59 Abs. 1 findet Anwendung. 

(10) Die Abs. 7 bis 9 gelten auch für die nach dem BMSVG oder nach den 
Landarbeitsordnungen, in Vorarlberg nach dem Land- und Forstarbeitsgesetz, zu entrichtenden 
Beiträge. 
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(11) Für die Stundungs- sowie die Teil- und Ratenzahlungszeiträume nach den Abs. 7 und 
8 wird vermutet, dass dem Krankenversicherungsträger zur Zeit der Beitragseinzahlung die 
Begünstigungsabsicht und die Zahlungsunfähigkeit des Dienstgebers nicht bekannt war oder 
bekannt sein musste. 

(12) Abweichend von § 13a Abs. 2 IESG schuldet der Insolvenz-Entgelt-Fonds für die 
Beitragszeiträume Februar bis Dezember 2020 dem zur Beitragseinhebung zuständigen 
Krankenversicherungsträger Dienstnehmerbeitragsanteile für nach § 733 gestundete Beiträge 
oder offene Ratenzahlungen, soweit diese bis längstens drei Jahre vor der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens bzw. vor jenen Zeitpunkten, die dieser nach § 1 Abs. 1 IESG gleichgestellt 
sind, rückständig sind. Mit Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder Abweisung mangels 
kostendeckenden Vermögens sind durch Stundung oder Ratenzahlungen noch offene Beiträge 
sofort zu zahlen. 

(13)  Für Meldeverstöße nach § 114 Abs. 1 Z 2 bis 6 im Zeitraum von 1. Juni bis zum 31. 
August 2020 sind keine Säumniszuschläge vorzuschreiben. 

(14) Die Abs. 7 bis 13 sind auch auf den von § 30a B-KUVG erfassten Personenkreis 
anzuwenden.« 

b) In der Z 2 wird in § 738 nach dem ersten Satz folgender Satz angefügt: 

„§ 733 Abs. 7 bis 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2020 tritt mit 1. 
Juni 2020 in Kraft.“ 
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